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62009CJ0208 Ilonka Sayn-Wittgenstein VORAB

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2019/22/0061

Rechtssatz

Es ist zwar davon auszugehen, dass die Ablehnung eines Familiennamens in all seinen Bestandteilen, wie er im zweiten

betroAenen Mitgliedstaat bestimmt wurde, nicht nur eine Beschränkung der durch Art. 21 AEUV eingeräumten

Freiheiten (Freizügigkeit und freier Aufenthalt), sondern auch in bestimmten Fällen eine Beschränkung der

Dienstleistungsfreiheit darstellt (vgl. EuGH Rs. C-208/09). Da der EuGH die damit einhergehende Beeinträchtigung

unter Berufung auf die öAentliche Ordnung als gerechtfertigt und die Maßnahme als verhältnismäßig erachtet hat und

da auch Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit aus Gründen der öAentlichen Ordnung zulässig sind (siehe Art. 62

iVm. Art. 52 AEUV), ist auch eine allfällige Beeinträchtigung der Dienstleistungsfreiheit als gerechtfertigt und

verhältnismäßig anzusehen (vgl. VwGH 28.2.2019, Ra 2019/01/0028; 27.2.2018, Ra 2018/01/0057).
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